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25. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen
uneingeschränkt nachzukommen und die Abschließenden Bemerkungen und Allgemeinen Empfehlungen
des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zu berücksichtigen;

26. bekräftigt ihre Überzeugung, dass es für eine wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz und für die Einhaltung der in
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban eingegangenen Verpflichtungen erforderlich ist, dass
die Ratifikation des Übereinkommens beziehungsweise der Beitritt dazu weltweit erfolgt und dass seine Be-
stimmungen umgesetzt werden, und bekundet ihre Enttäuschung darüber, dass die für 2005 angestrebte uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens nicht erreicht wurde;

27. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkom-
men anbringen, zu begrenzen und Vorbehalte so genau und eng wie möglich zu formulieren, um sicherzustel-
len, dass kein Vorbehalt mit Ziel und Zweck des Übereinkommens unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im Hin-
blick auf deren Rücknahme regelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte zurückzuziehen, die im Widerspruch
zu Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen;

28. stellt fest, dass nunmehr 54 Vertragsstaaten des Übereinkommens die in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehene Erklärung abgegeben haben, und ersucht die Vertragsstaaten, die dies noch nicht ge-
tan haben, die Abgabe der Erklärung zu erwägen;

29. bittet den Vorsitzenden des Ausschusses, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz“ mündlich über die Arbeit des Ausschusses Bericht zu erstatten und ei-
nen interaktiven Dialog mit ihr zu führen;

30. beschließt, auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ die Berichte des
Ausschusses über seine einundachtzigste und zweiundachtzigste sowie über seine dreiundachtzigste und
vierundachtzigste Tagung, den Bericht des Generalsekretärs über die Finanzlage des Ausschusses und den
Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Übereinkommens zu behandeln.

RESOLUTION 67/157

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/456 und Corr.1, Ziff. 19)273.

67/157. Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte
die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist, das in der Charta der Vereinten
Nationen verankert und in den Internationalen Menschenrechtspakten274 sowie in der in Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrieben ist,

273 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, An-
gola, Antigua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Ghana, Gre-
nada, Guinea, Guyana, Honduras, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kongo,
Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Mosambik, Namibia, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische Republik.
274 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993
725 (Sozialpakt). 
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den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Besetzung stehenden
Völker in zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich zu souveränen und unabhängi-
gen Staaten entwickeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder militärischer Intervention und Besetzung oder
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Natio-
nen unterdrückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Folge des weiteren Vorkommens solcher Hand-
lungen Millionen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos geworden sind und heimatlos
werden, und nachdrücklich darauf hinweisend, dass dringend konzertierte internationale Maßnahmen zur Er-
leichterung ihrer Lage erforderlich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommission auf ihrer einundsechzigsten Tagung275 und
vorangegangenen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen betreffend die Verletzung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militärischer Interven-
tion, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker, namentlich der Resolution 66/145 vom 19. Dezember 2011,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. September 2000 mit der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen und unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom 16. September 2005 mit dem Ergebnis
des Weltgipfels 2005, in denen unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der unter kolonialer Herrschaft
und ausländischer Besetzung stehenden Völker bekräftigt wurde,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker276,

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, ein-
schließlich derjenigen, die unter kolonialer, fremder und ausländischer Herrschaft stehen, eine Grundvoraus-
setzung für die tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für die Wahrung und
Förderung dieser Rechte darstellt;

2. bekundet ihre entschiedene Ablehnung von fremder militärischer Intervention, Aggression und
Besetzung, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker und anderer Menschenrechte geführt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre militärische Intervention in fremden Ländern
und Hoheitsgebieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Diskriminierung, Ausbeutung und
Misshandlung sofort einzustellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Methoden, die Berichten
zufolge bei der Begehung dieser Handlungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die infolge der genannten
Handlungen entwurzelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, sichere und ehrenvolle Rück-
kehr in ihre Heimat;

5. ersucht den Menschenrechtsrat, der Frage der Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des
Selbstbestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, Aggression oder Besetzung auch
künftig besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter
dem Punkt „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ über diese Frage Bericht zu erstatten.

275 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
276 A/67/276.




